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Wahlbekanntmachung

1. Am 7. Juni 2009  findet in der Bundesrepublik 
Deutschland die

Wahl zum Europäischen Parlament
 statt.

 Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Prenzlau ist in 20 allgemeine Wahlbe-
zirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten bis spätestens zum 17.05.2009 zuge-
stellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.

Für den Fall, dass behinderte Menschen bzw. 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ihre 
Stimme in einem nicht barriefreien Wahllokal 
abgeben müssen, haben sie die Möglichkeit, bei 
der Gemeindebehörde einen Wahlschein zu be-
antragen und mit diesem ein barrierefreies Wahl-
lokal des Landkreises Uckermark aufzusuchen 
oder durch Briefwahl an der Wahl teilzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahllokale 
1 (Seniorenclub „K. Steffen“, Siedlungsstraße 36), 
2 (Jugendgästehaus „Uckerwelle“, Brüssower Al-
lee 48 a), 4 (Oberschule „Philipp-Hackert“, Ge-
org-Dreke-Ring 58), 6 und 7  (Stadtverwaltung, 
Am Steintor 4), 8 (Dominikanerkloster, Ucker-
wieck 813), 10 (Kindertagesstätte „Geschwister 
Scholl“, Mauerstraße 8), 13 (Schlemmeroase, Am 
Seelübber See 26), 14 (Oberschule „C.-F.-Gra-
bow“, Berliner Str. 29), 16 (Feuerwehrgerätehaus 
Dauer, Prenzlauer Str. 26 b), 19 (Gemeindezen-
trum Klinkow, Am Quillow 42 a) und 20 (Ge-
meindezentrum Schönwerder, Dorfstraße 39 a) 
barrierefrei sind.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um    16:00 Uhr

 in Prenzlau
 Karl-Marx-Straße 1
 im Kultur- und Plenarsaal
 des Landkreises Uckermark

zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist.

 Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis – Unions-
bürger einen gültigen Identitätsausweis – oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Stimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sons-
tigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zuge-
lassenen Wahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,

 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlzelle des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
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öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, 
in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Kreises/ der kreisfreien 
Stadt

oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (in verschlossenem Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Straf- 
gesetzbuches).

Prenzlau, 25.05.2009

gez. Gnidowski
Beauftragter der Gemeindebehörde
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